
 

 

Synopse Beilage zur Botschaft 17.122 
 
Dekret über die Beteiligung der Gemeinden am Personalaufwand der Volksschulen und Kindergärten (Gemeindebeteiligungsdekret, GbD); 
Änderung 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. Mai 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Dekret 
über die Beteiligung der 
Gemeinden am Personal-
aufwand der Volksschu-
len und Kindergärten 
(Gemeindebeteiligungs-
dekret, GbD) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 411.250 (De-
kret über die Beteiligung der 
Gemeinden am Personalauf-
wand der Volksschulen und 
Kindergärten [Gemeindebetei-
ligungsdekret, GbD] vom 
22. Februar 2005) (Stand 
1. Januar 2017) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  1 
Personalaufwand 

    

1 Zum pauschalen Personal-
aufwand pro Vollzeitstelle 
werden gezählt: 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.250/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. Mai 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

a) die Bruttolohnsumme der 
Lehr- und Schulleitungsper-
sonen einschliesslich Stell-
vertretungen an Kindergärten 
und an der Volksschule; 

    

b) die Weiterbildungskosten;     

c) die Kosten für die Schulauf-
sicht und das Mentorat; 

    

d) die Sozialversicherungsbei-
träge der Arbeitgeberin be-
ziehungsweise des Arbeitge-
bers einschliesslich der Teu-
erungszulagen auf Renten 
und Leistungen auf Grund 
vorzeitiger Pensionierungen. 

d) die Sozialversicherungsbei-
träge der Arbeitgeberin be-
ziehungsweise des Arbeitge-
bers einschliesslich der Teu-
erungszulagen auf Renten 
und Leistungen auf Grund 
vorzeitiger Pensionierungen 
[…] ; 

   

 e) die Kosten für die inner- und 
ausserkantonale Spitalschu-
lung. 

   

2 Massgebend sind nur dieje-
nigen Löhne, die auf Grund 
der vom Kanton auf der Basis 
tatsächlicher Verhältnisse be-
willigten Pensen anfallen. Wei-
tergehender Personalaufwand 
wird den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden vollumfäng-
lich in Rechnung gestellt. 

    

 II.    

 Keine Fremdänderungen.    



- 3 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 24. Mai 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. August 2018 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


